
Sterben lassen
Alle sollen Zugang zur Palliativmedizin erhalten, am Lebens-
ende nicht leiden müssen. Doch der Grat ist schmal zwischen 
Linderung und Sterbehilfe oder gar Tötung. Heute stehen die 
Mitarbeiterinnen von Palliativabteilungen mit einem Fuss in 
der Kriminalität. 
Von Markus Schärli, 04.05.2021

Immer mehr im Fokus unserer Gesellschaft: Die Begleitung der Menschen auf ihrem letzten 
Weg.Devin Yalkin
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Mit dem LiE in eine Zwischenwelt. Is ist anders als damals auf der pntensiv-
abteilung des SVitals, als mein jater starb. Hier, in der Palliativabteilung 
des Heims, wo mein Büngerer kruder liegt, fehlt die GeschäEigOeit der 
PNegefachfrauen, die laufend Monitore überwachen. Is herrscht eine be-
ruhigende AtmosVhäre, das Personal strahlt Gelassenheit aus, Freundlich-
Oeit und KomVetenz. Zudem fehlt die angesVannte Stimmung, die an –rten 
herrscht, wo es noch HoWnung auf Heilung gibt.

pch trete aus dem LiE, wende mich nach rechts, vorbei an einem Gestell mit 
Kleidern eines Menschen, der die :acht nicht überlebt hat. jorbei an einem 
liebevoll zurechtgemachten Tisch mit Kerze und Fotos der in den letzten 
Tagen jerstorbenen. Gleich gegenüber liegt das Zimmer meines kruders U 
für ein Vaar Tage noch.

yir versuchen seit Tagen, einen Fernsehanschluss für ihn zu organisieren. 
Is ist ein surrealer yettlauf gegen die ZeitJ Swisscom gegen den Tod. Als der 
Anschluss endlich funOtioniert, hat mein kruder das pnteresse am Fernse-
her bereits verloren. Die MorVhindosen sind inzwischen zu hoch, die weite 
yelt auf die vier yände eines Zimmers reduziert. Cnd die kehandlung ist 
reduziert auf das, was S2mVtome beOämVE, Schmerzen verhindert, Atem-
not gar nicht erst au0ommen lässt.

Im Fokus der Politik
Mit Valliativer PNege ist die ketreuung und kehandlung von Menschen 
gemeint, die an unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fort-
schreitenden KranOheiten leiden. pn den letzten 1ahren ist das Thema im-
mer mehr in den FoOus der PolitiO gerücOt. 

:achdem kund und Kanton beschlossen hatten, Palliative 5are zu fördern, 
Oümmerte der kund sich in den 1ahren «»7» bis «»7x darum, eine nationale 
Strategie dazu umzusetzen. Dabei ging es vor allem darum, Reine gute kasis 
für die Förderung und jeranOerung von Palliative 5are in der Schweiz; zu 
legen. «»7( wurde dann eine Plattform lanciert, die den Austausch der AO-
teure im kereich Palliative 5are fördern soll. Cnd im SeVtember «»«» ver-
abschiedete der kundesrat einen kericht, in dem er erOlärt, wie er sicher-
stellen will, dass Palliative 5are überall in der Schweiz verfügbar ist, und 
wie sie )nanziert werden Oann.

Das kewusstsein ist gewachsen, dass Cnterstützung am Lebensende Oein 
Lu3us ist. Dass es im Gegenteil möglich sein soll, dass alle Menschen am 
Lebensende Vrofessionell begleitet werden, wenn sie das wünschen. 

Denn es Oommt, wie bei meinem kruder, der Moment, wo es Oeine TheraVie 
mehr gibt, die heilen Oönnte. Cnd RTheraVien ohne Aussicht auf einen Ir-
folg Oönnen weder vom Patienten noch von den Angehörigen eingefordert 
werden;. So zumindest steht es in den medizinethischen 4ichtlinien zum 
RCmgang mit Sterben und Tod; der Schweizerischen AOademie der Medi-
zinischen yissenschaEen. prgendwann bleibt also nur noch die RoVtimale 
Linderung von Schmerzen und anderen S2mVtomen;. Dazu gehören auch, 
wenn auch selten, RHandlungen, die U möglicherweise oder sicher U den 
Iintritt des Todes beschleunigen;. Auch das wird in den medizinethischen 
4ichtlinien geregelt. 

Lindern oder töten?
Drei 1ahre nach dem Tod meines kruders beschäEige ich mich mit den 
TötungsdeliOten im Strafrecht U und stutze. jon einem TötungsdeliOt ist 
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dann die 4ede, wenn der Iintritt des Todes beschleunigt wird? ausser es 
bleibt beim jersuch, der allerdings ebenfalls straQar ist. yer den Tod einer 
anderen Person tatsächlich beschleunigt, macht sich Be nach Cmständen 
der Tötung ÄArtiOel 7776, des Mords ÄArtiOel 77«6, des Totschlags ÄArtiOel 77q6 
oder der Tötung auf jerlangen ÄArtiOel 7796 straQar.

yie war das genau mit meinem kruder! yir alle waren froh, dass er nicht 
leiden musste. Aber niemand hat sich die Frage gestellt, ob er allenfalls ein 
Vaar Tage länger gelebt hätte, wenn die MediOamente anders dosiert gewe-
sen wären. Hätten die MediOamente anders dosiert werden Oönnen, ohne 
dass er unnötig gelitten hätte! Hätte das einen Cnterschied gemacht! Cnd 
wenn es sogar eine straQare Tötung gewesen wäre, weil sein Tod beschleu-
nigt wurdeJ yarum hat das niemand untersucht!

Der Tod hinterlässt eine grosse Leere. Devin Yalkin

pn unserer GesellschaE wird breit aOzeVtiert, dass das medizinische Per-
sonal den Patientinnen Ourz vor dem Lebensende unnötige ualen ersVa-
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ren soll. Gleichzeitig liegt aber nach dem kuchstaben des Gesetzes bei einer 
lebensverOürzenden Massnahme der obBeOtive Tatbestand einer vorsätzli-
chen oder eventualvorsätzlichen Tötung vor. 

Das müsste zumindest eine strafrechtliche Cntersuchung nach sich ziehen, 
da es sich um ein – zialdeliOt handelt? also um ein mutmassliches DeliOt, 
das von der StaatsanwaltschaE untersucht werden muss. Falls sie davon er-
fährt. Cnd unabhängig davon, ob Bemand Anzeige erstattet oder nichtJ yar-
um also wird das nicht getan!

Wann ist Sterbehilfe straDar?
Cm diese Frage zu beantworten, müssen vier kegriWe unterschieden wer-
den. 

virekte akti:e Sterbehilfez Sie ist gemäss ArtiOel 779 im Schweizerischen 
Strafgesetzbuch straQar und besteht darin, Bemanden aus Mitleid auf ein-
dringliches und ernsthaEes jerlangen zu töten. DireOte aOtive Sterbehilfe 
wird nicht überall bestraE, in den :iederlanden zum keisViel nicht. Dort 
ist sie gesetzlich geregelt und nur rzten unter engen joraussetzungen er-
laubt.

Passi:e Sterbehilfez Hier werden Massnahmen unterlassen, die das Leben 
verlängern Oönnten? zum keisViel wird die :ahrungszufuhr abgebrochen. 
Die Abgrenzung zur direOten aOtiven Sterbehilfe ist umstritten? weil einer-
seits ein Cnterlassen in bestimmten Fällen straQar sein Oann und ander-
seits in der Medizin ein Cnterlassen auch ein aOtives Tun bedeuten OannJ 
etwa das Irsetzen des keutels mit :ahrungslösung durch einen keutel mit 
yasser. Is wird inzwischen breit aOzeVtiert, dass eine rztin im hoWnungs-
losen Fall eines chronisch OranOen Menschen trotz des ArtiOels 779 im 
Strafgesetzbuch nicht alles IrdenOliche unternehmen muss, um den Pati-
enten über 1ahre am Leben zu erhalten. Aber auch diese Ausgangslage ist 
nur theoretisch Olar. pn der Pra3is müssen in solchen Grenzsituationen die 
medizinisch jerantwortlichen schwierige und heiOle Intscheide treWen? 
insbesondere dann, wenn Oeine Olaren yünsche der ketroWenen vorliegen. 
Is bleibt ein IrmessenssVielraum, der Handlungen oder Cnterlassungen 
rechtfertigt, die zum Tod führen.

SuiEidhilfez Damit wird einem Menschen, der selbstbestimmt aus dem Le-
ben scheiden will, ermöglicht, dies auf eine humane Art zu tun. Die Helfe-
rin steht ihm unterstützend zur Seite, die tötende Handlung muss Bedoch 
vom Sterbewilligen selbst ausgeführt werden. Suizidhilfe ist in der Schweiz 
aOzeVtiert und erfüllt beim Fehlen selbstsüchtiger keweggründe Oeinen 
StraEatbestand. Dennoch werden solche Sterbefälle von der Polizei und al-
lenfalls auch von der StaatsanwaltschaE überVrüE.

Indirekte akti:e Sterbehilfez Der kegriW umschreibt Massnahmen, die im 
4ahmen der Palliativmedizin das Leben verOürzen. pn FachOreisen ist auch 
von RS2mVtombeOämVfung mit lebensverOürzender yirOung; die 4ede. 
Das yort RindireOt; wird verwendet, um auszudrücOen, dass der ZwecO 
der MediOation nicht der Tod, sondern die Linderung von Leiden ist. Der 
Iintritt des Todes wird allerdings in Kauf genommen. pn der strafrechtli-
chen ketrachtungsweise geht es um eine eventualvorsätzliche Handlung. 
Cnd sVätestens hier fangen die Probleme an, denn wer eventualvorsätzlich 
handelt, macht sich grundsätzlich straQar.

Müsste also im Strafrecht Vräzisiert werden, dass eine eventualvorsätzliche 
Tötung im 4ahmen einer Valliativmedizinischen kehandlung nicht straQar 
ist! Cm vor allem die rztinnen und das PNegeVersonal zu schützen!
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Ms besteht eine cissbraughspefahr
Die vier genannten kegriWe seien umstritten und schwierig voneinander 
abzugrenzen, sagt der kerner 1urist Daniel Hürlimann. Ir ist LeOtor an der 
Cniversität Freiburg und hat zum Thema R4echt und Medizin am Lebens-
ende; eine HabilitationsschriE verfasst. Hürlimann weist darauf hin, dass 
in der Pra3is der Palliativmedizin regelmässig auf die oben bereits erwähn-
ten 4ichtlinien der Schweizerischen AOademie der Medizinischen yissen-
schaEen kezug genommen werde Ädie er mitverfasst hat6. Gemäss diesen 
4egelungen gelte die S2mVtombeOämVfung mit LebensverOürzung als zu-
lässig, soweit die Substanz nicht in einem Mass verabreicht werde, das über 
das :otwendige hinausgehe.

yürden Bedoch s2mVtomlindernde Substanzen in einem über das :ot-
wendige hinausgehenden Mass verabreicht, dann sei dies, so Daniel Hürli-
mann, eine straQare Tötung U sofern der Tod früher als bei OorreOter Do-
sierung eintrete. Da diese Form der Tötung häu)g nicht als solche emV-
funden und demzufolge nicht als aussergewöhnlicher Todesfall gemeldet 
werde, )nde Oeine Strafverfolgung statt.

Is besteht also Reine Missbrauchsgefahr im Sinne einer beabsichtigten 
Herbeiführung des Todes;, wie es in der 4egelung der Medizin-AOademie 
heisst. AngesVrochen ist vor allem die Oontinuierliche Sedierung. Mit Oon-
tinuierlicher Sedierung ist die jerabreichung von MediOamenten gemeint, 
die dazu führen, dass das kewusstsein einer Person über längere Zeit, al-
lenfalls bis zum Tod, ganz oder starO eingeschränOt wird. Sie wird oE dann 
eingesetzt, wenn es den PNegenden nicht mehr gelingt, durch die Abgabe 
von MediOamenten S2mVtome wie Schmerzen, Angst oder Atemnot zu be-
OämVfen.

pn einer Studie aus dem 1ahr «»7 , bei der rztinnen in der Deutsch-
schweiz anon2m befragt wurden, zeigt das Autorentrio Georg kosshard, Sa-
mia Hurst und Milo Puhan auf, dass die tiefe Oontinuierliche Sedierung 
seit «»»7 signi)Oant zugenommen hat. Diese dürfe gemäss den 4ichtlinien 
der Medizin-AOademie Rnur unter Oontrollierten kedingungen, gestützt 
auf fachliche Standards und mit entsVrechender ProtoOollierung einge-
setzt und durchgeführt werden;. Die Iinhaltung dieser fachlichen Stan-
dards und die entsVrechende ProtoOollierung werden Bedoch nicht durch 
den Staat, insbesondere die StaatsanwaltschaE, überVrüE U im Gegensatz 
zu den Sterbefällen mit Suizidhilfe.

Warum steht das Sterben so üänktligh fest?
–hne den geringsten Zweifel an der KomVetenz der fachlichen ketreuung 
meines sterbenden kruders zu hegenJ Is hat mich irritiert, dass wir auf die 
Stunde genau darüber informiert wurden, wann der Tod des Mittfünfzigers 
eintreWen wird. Acht Chr am Abend. pch Oam Ourz nach acht Chr ins Zim-
mer, weil ich am Iingang noch Ourz mit seinen Freunden sVrach, die ihn 
besucht hatten. Da war er bereits seit ein Vaar Minuten tot.

Genaue joraussagen des TodeszeitVunOts sind der grossen Irfahrung des 
PNegeVersonals geschuldet. Aber U und diese Frage stelle ich mir erst heu-
te U allenfalls auch der Irfahrung mit der tödlichen Dosierung eines Medi-
Oaments!

Die Cmstände irritieren vor allem dann, wenn man sich folgende Aussa-
ge von Daniel Hürlimann vor Augen führtJ RAus kefragungen geht hervor, 
dass in q» Prozent der erwarteten Sterbefälle eine S2mVtombeOämVfung 
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mit LebensverOürzung voranging. Diese IrOenntnis muss man den Grund-
sätzen der Palliativmedizin gegenüberstellen. Diese geht nämlich davon 
aus, dass es bei OorreOter kehandlung nur in seltenen Ausnahmefällen zu 
einer LebensverOürzung Oommt. Is stellt sich deshalb die Frage, ob häu)g 
zu hohe Dosen verabreicht werden. Cnd ob bewusst überdosiert wird.;

Hürlimann stützt sich bei dieser Aussage auf die bereits angesVroche-
ne Deutschschweizer Studie von kosshard, Hurst und Puhan, in der über 
q»»» Todesfälle im Zeitraum von sechs Monaten untersucht wurden. pn 
den Fällen, bei denen überhauVt ärztliche Intscheide gefällt werden Oonn-
ten, betrafen OnaVV q» Prozent die sogenannte indireOte aOtive Sterbehilfe. 
Das heisstJ Is wurde eine MediOamentendosis verabreicht, die erstens das 
Leiden milderte U und zweitens zu einem beschleunigten Iintritt des Todes 
führte.

Is sei davon auszugehen, sagt Hürlimann, Rdass unter dem DecOmantel 
der indireOten aOtiven Sterbehilfe häu)g Leben verOürzt wird, weil das Le-
ben verOürzt werden soll U und nicht, weil damit in erster Linie S2mVto-
me beOämVE werden sollen. Aus Sicht des Strafrechts sind das Tötungs-
handlungen.;

cuss das Strafreght erpwnEt Berden?
Aus Sicht des Strafrechts müsste die StaatsanwaltschaE somit aOtiv wer-
den. Tut sie aber nicht.

jielleicht, weil das die GesellschaE auch gar nicht will! Die Frage, die sich 
stelltJ Sollen die Strafverfolgerinnen überhauVt aOtiv werden! SVielt es eine 
4olle, ob mein kruder am Donnerstag starb oder ob er erst am Sonntag 
darauf oder am Dienstag gestorben wäre! –der geht es um die grund-
sätzliche Frage, ob es interessiert, dass gesetzliche Grenzen ohne Konse-

uenzen überschritten werden!

Zweifelsohne leisten die allermeisten PNegefachVersonen und medizi-
nisch jerantwortlichen eine hervorragende Arbeit in einer belastenden 
und schwierigen Situation. So manche Angehörige von todOranOen Men-
schen sind mehr als nur danObar, dass sie diesen Intscheid nicht selbst fäl-
len müssen, sondern Fachleuten überlassen Oönnen und dürfen. Das gilt 
auch für die vielen Patientinnen, die das Sterben nicht im joraus Vlanen 
und disOutieren wollten. Cnd dies bis ganz zum Schluss nicht wollen.

Müsste das Strafgesetzbuch ergänzt werden, damit die Mitarbeiterinnen 
von Palliativabteilungen nicht mit einem Fuss in der Kriminalität ste-
hen! pn den 7 »er-1ahren schlug eine vom 1ustizdeVartement eingesetz-
te ArbeitsgruVVe RSterbehilfe; vor, die indireOte aOtive und die Vassive 
Sterbehilfe im Strafgesetzbuch als Rerlaubte Handlungen; innerhalb der 
TötungsdeliOte zu regeln. KorreOt angewandte Valliative kehandlungen, 
die zu einem früheren Tod führen, sollten als 4echtfertigungsgrund nor-
miert werden. Cnd damit straWrei bleiben.

Die Mitglieder der ArbeitsgruVVe waren der AuWassung, Rdass der 4echt-
fertigungsgrund nicht nur zur Anwendung Oommen soll, wenn der Arzt 
eine jerOürzung des Lebens des Patienten für möglich hält, sondern auch, 
wenn diese Folge so gut wie sicher erscheint;. HauVtziel des Arztes müs-
se Bedoch die Milderung der Leiden durch medizinisch anerOannte Mittel 
bleiben. Die jerOürzung des Lebens bleibt eine :ebenwirOung.

Für Daniel Hürlimann ist dieser jorschlag Oeine gute Lösung. RTötungen 
zur jermeidung eines ualvollen Todes sind nach meinem jerständnis der 
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Medizin nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen notwendig. Häu)g las-
sen sich die S2mVtome mit schmerzlindernden und die Atemnot reduzie-
renden MediOamenten ohne lebensverOürzenden IWeOt beOämVfen. yenn 
das nicht möglich ist, steht die Oontinuierliche tiefe Sedierung als letzte 
Massnahme zur jerfügung.;

ver Nundesrat ist einmal dafär und einmal dapepen
kereits im 1ahr «»»» sVrach sich der kundesrat in der Antwort auf einen 
Volitischen jorstoss für eine ausdrücOliche 4egelung der indireOten aOti-
ven Sterbehilfe im Strafgesetzbuch aus. Damit folgte er dem jorschlag der 
ArbeitsgruVVe RSterbehilfe;. 

RDie Sterbehilfe betri  nach Meinung des kundesrats das Leben und damit 
das höchste 4echtsgut überhauVt;, schrieb der kundesrat damals. RDaher 
sollte die Festlegung der Grenzen zwischen erlaubter und nicht erlaubter 
Tötung vom demoOratisch legitimierten Gesetzgeber vorgenommen und 
nicht den medizinischen yissenschaEen überlassen werden. Iine Ola-
re gesetzliche Grundlage böte den jorteil, 4echtsgleichheit und 4echts-
sicherheit zu gewährleisten.;

Dieser Meinung war auch der Mediziner und :ationalrat Guido Zäch, der 
«»»7 eine gesetzliche 4egelung für die indireOte aOtive sowie die Vassive 
Sterbehilfe forderte. RDiese beiden Formen der Sterbehilfe sind in der Pra-
3is durch rechtlich nicht verbindliche ImVfehlungen der Schweizerischen 
AOademie der Medizinischen yissenschaEen erlaubt;, schrieb Zäch. RIs 
bestehen darum bei rzten und PNegenden, bei Patienten und ihren An-
gehörigen sowie auch bei den 1uristen oE Cnsicherheiten darüber, was im 
OonOreten Fall möglich und zulässig ist.; Cm die Frage zu Olären, setzte der 
kundesrat erneut eine ArbeitsgruVVe ein U und Oam «»77 zum Schluss, dass 
es nun doch Oeine gesetzliche 4egelung brauche? anders als noch elf 1ahre 
zuvor.

pn einer anderen Debatte, in der es um die StraQarOeit der aOtiven Ster-
behilfe ging, wies der :ationalrat, Arzt und MedizinVrofessor Franco 5a-
valli im 1ahr «»»7 auf das grosse Cnwissen hin, das man auch als yeg-
sehen interVretieren OönneJ Rpn vielen unserer stationären Iinrichtungen 
Vassiert nämlich häu)g oder gelegentlich U das wissen wir einfach nicht U 
etwa FolgendesJ Iin schwerstOranOer Patient, vielleicht nicht mehr ganz bei 
kewusstsein, scheint zu leiden? ohne Begliche yillensäusserung seinerseits 
verschreibt ihm das kehandlungsteam Schmerzmittel, Schlafmittel, mehr 
und noch mehr, bis die entsVrechende Person für immer einschläE. Das 
darf nicht mehr sein in unserem Lande ;

Doch wie der kundesrat ist auch Ludwig A. Minelli, 4echtsanwalt und 
Gründer der Sterbehilfeorganisation Dignitas, sOeVtisch einer neuen ge-
setzlichen 4egelung gegenüber U und zitiert Montes uieuJ Ryenn es nicht 
notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, Oein Gesetz zu 
machen.;

Zur Frage des religiösen Aspekts: Du sollst nicht töten

Der Übergang vom Leben zum Tod ist ein religiös-kulturell stark beeinfluss-
ter Prozess. Viele Menschen in der Schweiz sind in der Sterbephase von 
christlichem Gedankengut geprägt; vor allem, wenn es darum geht, zu ent-
scheiden, ob man Massnahmen zustimmt, die das Leben verkürzen.
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Rechtsanwalt und Dignitas-Gründer Ludwig A. Minelli ist überzeugt davon, 
dass die christliche Einstellung zum selbstbestimmten Lebensende auf ei-
ner Übersetzungsverfälschung beruht. Minelli zitiert den Religionsforscher 
Eliezer Segal, der darlege, dass das hebräische Wort ratsah im hebräischen 
Originaltext des sechsten Gebots der Bibel nicht mit «töten» zu übersetzen 
sei, sondern mit «morden».

Ein wesentlicher Unterschied, den auch das Schweizerische Strafgesetz-
buch macht. Mord ist eine besonders skrupellose, verwerfliche Tötung. 
Warum dennoch in Artikel 115 des Strafgesetzbuchs bar jeder Logik von 
Selbstmord die Rede ist, kann nur religionsgeschichtlich erklärt werden.

Denn die Tötung war in der Bibel nicht generell verpönt. Verpönt war hin-
gegen der Mord. Allerdings hatte eine religiöse Gruppierung (die Circum-
cellionen), die sich vor allem aus Sklaven und Unfreien zusammensetzte, im 
5. Jahrhundert die Selbsttötung als Abkürzung zum Paradies entdeckt, was, 
wie es Minelli beschreibt, «eine erhebliche Lücke in die Aktiva der Bilan-
zen ihrer Herren riss». Dies wiederum habe Augustinus bewogen, folgenden 
Satz zu verfassen: «Wer sich selbst tötet, ist ein Mörder.» Damit war für die 
Rechtlosen die Abkürzung zum Paradies versperrt, das Eigentum der Skla-
venhalter geschützt.

«Ja, die Parallelisierung von Suizid und Homizid geht auf Augustinus zu-
rück», sagt auch Felix Gmür, Bischof der Diözese Basel. Die Bibel selbst 
urteile nicht über die Selbsttötung, beschreibe nur die Umstände und den 
Zweck. Und genau darauf komme es letztlich an: mit welcher Absicht, unter 
welchen Umständen welcher Zweck zu erreichen versucht werde. Insofern 
ist aus der Sicht des Bischofs auch der Begriff Sterbehilfe problematisch. 
Hilfe werde immer mit etwas Positivem in Verbindung gebracht. «Eine Me-
dikation, die das Risiko beinhaltet, dass ein Mensch daran stirbt, kann nur 
dann als Hilfe bezeichnet werden, wenn dieses Risiko einzig und allein ein-
gegangen wird, um unnötiges Leiden der Sterbenden zu vermeiden. Werden 
andere Ziele verfolgt, ist es keine Hilfe.»

Es müsse deshalb die Haltung im Vordergrund stehen: einen Menschen 
würdig, ohne Schmerzen sterben zu lassen.

Minelli vertritt die AuWassung, dass man mit einer gesetzlichen 4egelung 
in Teufels Küche geriete. Denn diese Oönne vernünEigerweise nur aus ei-
nem Satz bestehen, der die heutige Pra3is aufzeigeJ Ryird Bemand Valliativ-
medizinisch behandelt, darf der Arzt dem Patienten auch solche MediOa-
mente verschreiben, die möglicherweise dessen Lebenszeit verOürzen, so-
fern sie in der Absicht verschrieben werden, dem Patienten die Lebens-
situation, in der er sich be)ndet, zu erleichtern.;

R1ede weitergehende 4egelung;, sagt Minelli, Rführt zu LücOen und Cnsi-
cherheiten.;

Veue orstösse betre en bloss die FinanEierunp
pm –Otober «»«» schliesslich wurde im Ständerat eine Motion für eine an-
gemessene Finanzierung der Valliativen PNegeleistungen eingereicht. Die 
Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Ständerats hat da-
mit ein wichtiges Problem aufgenommen. yer am Lebensende auf PNege 
angewiesen ist, soll überall in der Schweiz bedarfsgerechte Cnterstützung 
erhalten. Der Ständerat verlangt, dass der kundesrat die entsVrechende ge-
setzliche Grundlage dafür scha . GeOlärt werden sollen vor allem die De)-
nition von Valliativen PNegeleistungen, die Tari)erung und jergütung so-
wie die Finanzierung.
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Hingegen hat es der Ständerat verVasst, die Situation auch strafrechtlich zu 
Olären. Cnd dies, obwohl die Studie von kosshard, Hurst und Puhan nach-
weist, dass mehr als q Prozent der Fälle von aOtiver Sterbehilfe U die Ba in der 
Schweiz verboten ist U im 4ahmen einer Valliativmedizinischen ketreuung 
geschahen. Die Schweiz bewegt sich damit weiter in einem Graubereich. 
Iine höchst unangenehme Situation für rztinnen und PNeger, 4ichterin-
nen und Staatsanwälte U aber auch für die Sterbenden und deren Angehö-
rige.

–b der :ationalrat den Klärungsbedarf erOennen wird! Die :ationalrats-
Oommission wird die Motion aus dem Ständerat gemäss Kommissions-
Vräsidentin 4uth Humbel im zweiten uartal dieses 1ahres behandeln.
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